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RS OGH 2006/7/12 4Ob3/06d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.2006

Norm

GMG §1 Abs1

Rechtssatz

Für das Vorliegen eines er1nderischen Schritts bedarf es nicht einer Leistung, die sich für einen Fachmann mit

durchschnittlichem Können als nicht naheliegend aus dem Stand der Technik ergibt (Er1ndungshöhe für Patent), es

genügt vielmehr eine über die fachmännische Routine hinausgehende Lösung, die aber für den

Durchschnittsfachmann grundsätzlich auffindbar ist.
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